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1  Ziel und Zweck der Aufstellung 

 

Der Markt Teisnach beabsichtigt im Ortsteil Arnetsried den Erlass einer Klar-

stellungs- und Einbeziehungssatzung nach §34 (4) Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 

BauGB für die FlNr. 2020 TF und 2021 TF der Gemarkung Teisnach. 

Zweck der Satzung ist eine bauliche Nachverdichtung durch die Einbeziehung 

geeigneter Flächen im Außenbereich, welche durch das bestehende Umfeld 

entsprechend geprägt und im Flächennutzungsplan bereits als Baufläche dar-

gestellt sind bzw. die nicht der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung unterliegen.  

 

Die Voraussetzungen für die Klarstellung bereits beinhalteter Flurnummern 

sowie die Ergänzung der entsprechenden Flurnummern (TF) in die im Zusam-

menhang bestehende Bebauung des Ortsteils Arnetsried nach § 34 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB sind gegeben.   

 

Der östliche Ortsrand von Arnetsried ist bereits durch die umliegende Bebau-

ung geprägt. In 30 m Entfernung in südwestlicher Richtung befindet sich ein 

Einfamilienhaus und in 50 m Entfernung in westlicher Richtung der Gebäude-

komplex der Lebenshilfe. 

Die geringfügige Erweiterung des Ortsrandes in einer Breite von ca. 35 m ist 

im Flächennutzungsplan bereits als Dorfgebiet enthalten. Durch die Einbezie-

hungssatzung entsteht an dieser Stelle kein neues Baurecht. Hier gilt das Ein-

fügungsgebot gemäß § 34 BauGB. 

 

Die Eingriffsregelung wird für FlNr. 2020 TF durchgeführt. 
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2 Beschreibung des Planungsgebietes 

 

2.1 Flächennutzungsplan 

 

Der Geltungsbereich für die Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung ist im 

Flächennutzungsplan als Dorfgebiet MD (§ 5 BauNVO) ausgewiesen. Der 

rechtskräftige Flächennutzungsplan für den Vorhabenbereich ist nachfolgend 

dargestellt:  

 

   

 

Die geplanten Baukörper befinden sich innerhalb des rechtskräftigen Dorfge-

bietes. Die dargestellte Eingrünung im Flächennutzungsplan (Ortsrand) wird in 

Form einer 10 m breiten Streuobstwiese umgesetzt. 

 

 

2.2 Lage und Topographie 

 
Das Satzungsgebiet erstreckt sich entlang des Rohrwiesenwegs, nordöstlich der 

Busmannsrieder Straße durch Arnetsried. Vom Rohrwiesenweg wird die nörd-

lich liegende Parzelle erschlossen. An die Vorhabenfläche schließt bestehende 

Bebauung an. Die Fläche weist einen leichten Nordosthang auf. 

 
 

2.3 Landschaftsschutzgebiet 

 
Im Amtsblatt des Landkreises Regen vom 18.09.2018 erfolgte die Heraus-

nahme der Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet. Eine Befreiung ist somit 

nicht erforderlich. 
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2.4 Immissionsschutz 

 

Die Vorhabenfläche grenzt direkt an bestehende landwirtschaftliche Nutzflä-

chen an.  

Lärm-/Staub- und Geruchseinwirkungen entstehen durch die Bewirtschaftung 

der angrenzenden Landwirtschaftsflächen. Dies gilt hier im ländlichen Bereich 

überall an den Ortsrändern und ist im Rahmen einer ordnungsgemäßen 

landwirtschaftlichen Nutzung zu dulden.  

 

 

3 Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung  

 

Aufgrund von § 34, Abs. 4, Satz 1 Nr. 1 und 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) 

erlässt der Markt Teisnach folgende Satzung: 

 

 

3.1 Satzung 

 

§ 1 Art und Maß der baulichen Nutzung, bauliche Gestaltung 

 

(1) Es werden keine Baugrenzen festgesetzt. Die Bebauung orientiert sich an 

der umliegenden Bebauung (Einfügegebot nach § 34 BauGB). 

 

(2) Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 

 

(3) Das Maß der baulichen Nutzung (GRZ) wird mit 0,35 festgesetzt.  

 

Es sind Einzelgebäude mit max. 2 Vollgeschossen zulässig.  

 

(4) Es sind Nebenanlagen i. S. des § 14 BauNVO und Stellflächen zulässig.  

 

(5) Die traufseitige Wandhöhe für Hauptgebäude ist bis 6,20 m über ge-

plantem Geländeniveau zulässig. 

 Für Nebengebäude beträgt die max. Wandhöhe 4,00 m über geplantem 

Geländeniveau. 

 

(6) Geländeveränderungen sind bis max. 1,50 m Höhe zulässig. 

 

(7) Stellplätze und Zufahrten sind möglichst in wasserdurchlässiger Bauweise 

auszuführen. 

 

(8) Als Dachformen sind Satteldach zulässig. Dachneigung 18 - 25°. 

 

(9) Einfriedungen 

 Zäune sind bis max. 1,20 m Höhe ohne Sockel zulässig. 
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(10) Die Abstandsflächen sind gem. der Bayerischen Bauordnung einzuhal-

ten. 

 

(11)  Alle Nutzungen gemäß eines Dorfgebietes nach § 5 BauNVO sind zuläs-

sig. 

 

 

§ 2 Oberflächenentwässerung 

 

Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück zu versickern oder als Brauch-

wasser zu nutzen. Eine Einleitung in den Schmutzwasserkanal ist unzulässig. 

 

 

§ 3 Erschließung 

 

Die Erschließung mit Wasser und Kanal soll über den Rohrwiesenweg gewähr-

leistet werden. Momentan endet die Wasser- und Kanalleitung beim Nach-

bargebäude an der Lebenshilfe. Es erfolgt eine Verlängerung der Wasserlei-

tung in einer Länge von ca. 30 m entlang des Rohrwiesenweges. Für den Ka-

nalanschluss ist eine Druckrohrleitung nötig, da das Gelände nach Nordosten 

abfällt. 

Die verkehrsseitige Erschließung erfolgt ebenfalls von der Busmannsrieder 

Straße über den Rohrwiesenweg. 

Die Müllbehälter sind an dem Rohrwiesenweg bereit zu halten. 

 

 

§ 4 Ökologische Bewertung des Plangebietes 

            

Ermittlung der Ausgleichsflächen 

 

Die Bewertung gemäß dem Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitpla-

nung sieht folgendermaßen aus: 

Arten und Lebensräume: Kategorie I (Oberer Wert) 

(Ackerfläche) 

Boden: Kategorie II (Unterer Wert) 

(Anthropogen überprägter Boden) 

Wasser: Kategorie I (Oberer Wert) 

(schwere, gering durchlässige Schluff- bzw. Lehmböden) 

Klima und Luft: Kategorie I (Oberer Wert) 

(Fläche ohne kleinklimatisch wirksame Luftaustauschbahnen) 

Landschaftsbild: Kategorie I (Oberer Wert) 
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(ausgeräumte, strukturarme Agrarlandschaft) 

Somit liegen 4 Schutzgüter in Kategorie I und 1 Schutzgut in Kategorie II.  

Die Gesamtbewertung liegt in Kategorie I. 

Die GRZ wird mit 0,35 festgesetzt (niedrige Eingriffsschwere). Die Ausgleichs-

faktorenspanne liegt demnach zwischen 0,2 und 0,5 gemäß dem Leitfaden 

zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung der Obersten Baubehörde.  

Aufgrund verschiedener Vermeidungsmaßnahmen (sockellose Zäune, Regen-

wassernutzung, naturnahe Hecke auf Nordseite), wird der Ausgleichsfaktor mit 

0,3 festgelegt. Als Eingriffsfläche wird die einbezogene Teilfläche der Flurnr. 

2020 zugrunde gelegt. 

Damit ergibt sich folgender Ausgleichsbedarf: 

 

Eingriffsfläche x 0,3 = Ausgleichsbedarf 

1.630 m² x 0,3 = 489 m² 

 

 

 

 

  Eingriffsfläche (rot gestrichelt) 
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§ 5 Ausgleichskonzept 

 

Als naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahme wird auf der FlNr. 2020, öst-

lich der Zufahrt, eine Streuobstwiese auf ca. 350 m² angelegt.  

Zusätzlich wird eine  5 m breite Hecke auf 150 m² entlang des Rohrwiesen-

weges angelegt. 

 

Es sind autochthone, regional typische Obstgehölzen im Pflanzabstand von 

mind. 10 m zu verwenden. In der ersten Vegetationsperiode nach Errichtung 

ist auf der Ausgleichsfläche eine stickstoffzehrende Frucht (z.B. Sonnenblumen, 

Hafer…) ohne Pflanzenschutz und Düngemittel anzubauen. Der Aufwuchs ist 

abzufahren. Im zweiten Jahr ist die Fläche mit einer autochthonen Staatgutmi-

schung (Herkunftsregion 19, Grundmischung) einzusäen. Die Fläche ist exten-

siv zu bewirtschaften. Eine Mulchung der Fläche ist unzulässig. Die Fläche ist 

zur Ausmagerung in den ersten 5 Jahren 2-mal jährlich zu mähen. Anschlie-

ßend 1mal jährlich. Das Mähgut ist abzufahren. Die 1 Mahd soll nicht vor 

01.07. erfolgen. Düngung und der Einsatz von Pflanzenschutzmittel sind nicht 

zulässig.  

 

Pflanzqualität:  Hochstamm, 2 x verpflanzt mit Ballen  

 Stammumfang 12-14 cm, autochthon 

 

Pflanzliste Obstbäume: 

Sorten: Hauszwetschge, Sauerkirsche, Kaiser-Wilhelm-Apfel, Kaiser-

Alexander-Apfel, Nancymirabelle 

 

Zusätzlich werden die geplanten Gebäude nördlich und südlich mit einer 2-3-

reihigen, freiwachsenden Hecke in 5m Breite mit heimischen, autochthonen 

Sträuchern eingegrünt. Die Sträucher sind in Gruppen von 3-4 Stück einer Art 

und mit einem Pflanzabstand von mind. 1,50 m zu pflanzen.  

 

Es sind folgende Arten und Qualitäten zu verwenden: 

 

Arten: 

Hasel  Corylus avellana 

Hartriegel  Cornus sanguinea 

Liguster  Ligustrum vulgare  

Schwarzer Holunder  Sambucus nigra 

Wolliger Schneeball  Viburnum lantana  

Kornelkirsche  Cornus mas 

 

Pflanzqualität: leichte Sträucher, 3 Triebe, 60-100 cm 

 

Die Ausgleichsfläche hat insgesamt eine Fläche von 500 m². Der naturschutz-

fachlich erforderliche Ausgleich ist damit erbracht. 
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§ 6 Brandschutz 

 

Der nächstgelegene Hydrant befinden sich auf dem Grundstück der Lebenshil-

fe, FlNr. 2021, auf einem Grünstreifen zwischen Parkplatzfläche der Lebens-

hilfe und dem Rohrwiesenweg. Die Entfernung der Feuerwehraufstellfläche zu 

dem Überflurhydranten DN 100 beträgt ca.  70 m.  

Eine Zufahrtsmöglichkeit für die Feuerwehr ist von der Busmannsrieder Straße 

über den Rohrwiesenweg vorhanden. 

 

 

 

§ 8 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

 

Teisnach, den…………………………..  ….........……………………………… 

  Daniel Graßl, 1. Bürgermeister 
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3.2 Begründung 

 

 

Der Gemeinderat hat am 13.08.2019 die Aufstellung der Klarstellungs- u. Einbezie-

hungssatzung „Arnetsried“ beschlossen. Der Geltungsbereich der Einbeziehungssat-

zung mit einer Größe von 7.536 m² umfasst Teilflächen der Flurnr. 2020 und 2021 

der Gemarkung Teisnach. 

 

Die einbezogene Fläche ist im gemeindlichen Flächennutzungsplan bereits als Dorfge-

biet dargestellt. Die geplante Bebauung stellt eine Ortsabrundung dar. Die natur-

schutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen sind auf den Baugrundstücken selbst durch-

zuführen und auf Dauer zu belassen. Die Gemeinde tritt hierfür nicht ein. 

Die Eingriffsregelung wird hier nur für eine Teilfläche des Flurstücks 2020 für das Bau-

vorhaben Dachs durchgeführt.  

Nach dem Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung liegt der Ausgleichs-

faktor zwischen 0,2 und 0,5. Aufgrund verschiedener Vermeidungsmaßnahmen kann 

der Faktor 0,3 angesetzt werden. Allgemeine Grundsätze und Auflagen der Bauge-

nehmigung (Regenwasserversickerung, Versiegelungsgrad, …) bleiben hiervon unbe-

rührt. 

Die Satzung ist mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar. 

Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich.  

Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b 

BauGB genannten Schutzgüter. 

Die Erschließung ist gesichert. Der Anschluss an die gemeindliche Wasserversorgung 

und Abwasseranlage ist möglich. 

Die einbezogenen Flächen sind durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Berei-

ches entsprechend geprägt. Der allgemeine Grundsatz des § 34 BauGB, wonach sich 

die Neubebauung in die Eigenart der näheren Umgebung einzufügen hat, wird erfüllt. 

 

 

 

Teisnach, den…………………………..  .........………………………………… 

  Daniel Graßl, 1. Bürgermeister 

 

 

 
 


